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SÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 

Beschluss 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

 

 

des Herrn  

 

 

 - Kläger 

 - Antragsteller - 

prozessbevollmächtigt: 

Rechtsanwälte 

 
  
 

gegen 

 

 

die Bundesrepublik Deutschland  

vertreten durch das Bundesamt für Migration  

und Flüchtlinge Außenstelle Chemnitz  

Adalbert-Stifter-Weg 25, 09131 Chemnitz 

 

 - Beklagte 

 - Antragsgegnerin - 

 

beteiligt: 

Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten 

Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf 
                                    
 

 
wegen 

 

 

Anerkennung als Asylberechtigter und Abschiebungsschutz  

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
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hat der 1. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch die Vorsitzende Richterin am 

Oberverwaltungsgericht Dahlke-Piel, den Richter am Oberverwaltungsgericht Kober und die 

Richterin am Oberverwaltungsgericht Schmidt-Rottmann  

 

am 26. September 2007  

 

beschlossen: 
 
 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 13. Juli 

2007 - A 12 K 30537/04 - wird zugelassen.  

 

Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten.  

 

 
Gründe 

 
 
Die Berufung ist zuzulassen, da der Kläger gemäß § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylVfG dargelegt hat, 

dass der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 1  AsylVfG 

vorliegt.   

 

Die vom Kläger inhaltlich aufgeworfene Frage, „ob Ahmadis in Pakistan bei - auch i. S. d. 

Art. 10 Abs. 1 Lit. b RL 2004/83/EG öffentlicher - Ausübung ihrer Religion mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit von Verfolgungshandlungen, die für sich oder in ihrem Zusammenwirken 

die insoweit nötigen Maßgaben erfüllen, bedroht sind“, ist klärungsbedürftig. Der Kläger hat 

dargelegt, dass die von ihm aufgeworfene Frage grundsätzlicher Natur ist, für das 

Verwaltungsgericht von entscheidungstragender Bedeutung war, sich auch in dem von ihm 

angestrebten Berufungsverfahren stellen würde und derzeit obergerichtlich als ungeklärt 

angesehen werden muss. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).  

 

 

Belehrung zum Berufungsverfahren 
 

 

Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung 

bedarf es nicht. 

 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen 

einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim Sächsischen Ober-

verwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung muss einen be-
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stimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung 

(Berufungsgründe). 

 

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 

 

Für den Berufungskläger besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begründung der 

Berufung. Der Berufungskläger muss sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer 

an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum 

Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum 

Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Be-

amte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde  

oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehö-

ren, vertreten lassen. In derselben Weise muss sich jeder Beteiligte vertreten lassen, soweit er 

einen Antrag stellt. 

 

 

 

gez.: 

Dahlke-Piel                                              Kober                                            Schmidt-Rottmann                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


